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RS OGH 1977/4/22 13Os9/77
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.04.1977

Norm

StGB §146 C2

Rechtssatz

Die bloße Vorhersehbarkeit der Unfähigkeit zur Vertragserfüllung besagt noch nicht, daß der Schadenseintritt auch

tatsächlich erkannt und mit Schädigungsvorsatz gehandelt wurde.

Entscheidungstexte

13 Os 9/77
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